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dernier contesterait ces prochains jours les immunités diplomatiques aux missions 
actuellement à Pétrograd. Ceci dans le but d’amener la reconnaissance par les Puis
sances et l’agrém ent des représentants des Soviets. Si nous devions faire une dé
m arche auprès de Trotski pour savoir ses intentions, nous risquerions que celui-ci 
nous interpelle im m édiatem ent au sujet de la reconnaissance par la Suisse, ce qui 
nous obligerait à prendre une décision avant que les autres pays aient traité cette 
question. Il semble que les missions des pays de l’Entente sont disposées à s’enten
dre provisoirem ent avec le Commissaire des Affaires Etrangères dans le sens qu’el
les accorderaient m oyennant réciprocité le visa aux courriers qui serait adressé à un 
seul représentant des Soviets dans chaque pays. Cette solution, bien qu’elle soit 
anorm ale, vous semblera peut-être, comme à moi, la moins mauvaise pour notre 
pays parce qu’elle est celle qui pourrait nous causer le moins de difficultés avec les 
Alliés. Je vous prie de me donner des instructions télégraphiques.

Nous avons pris connaissance avec un vif regret que la Banque Nationale a re
culé. Par cette décision grand nom bre de nos com patriotes sont bien em barrassés; 
ils ont voulu se rendre en Suisse tout en s’assurant des moyens d’existence dans le 
pays. Nous sommes plus rassurés sur la sécurité des banques de Pétrograd. Nous ai
merions bien qu’une nouvelle dém arche auprès de la Banque Nationale puisse se 
faire. La partie sud de la Russie se trouve actuellement dans une situation très incer
taine.
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Le Chef du Département des Finances et des Douanes, G.Motta,
au Conseil fédéral

R n° 354/4
Übergangs- und Friedenswirtschaft. Bern, 27. Dezember 1917

D urch Bundesratsbeschluss vom 4. O k to b er1 abhin sind die D epartem ente ein
geladen worden, bis Ende des Jahres die in ihr Tätigkeitsgebiet fallenden Fragen, die 
im Hinblick auf die Friedensverhandlungen sowie auf das politische und wirtschaft
liche Verhältnis der Schweiz zu ändern Staaten oder im Hinblick auf die Ü bergangs
und Friedensw irtschaft eines besondern Studiums bedürfen, zu bezeichnen.

W ir glauben, vorausschicken zu sollen, dass es sehr schwierig ist, gewisse Fragen 
je tzt schon aufzuwerfen, die, wenn auch von grösster Bedeutung und allgemeiner 
Tragweite, ganz verschiedene Aussichten auf Erfolg versprechen, je nachdem  der 
eine oder andere der Kriegsgegner die O berhand gewinnt und der unterliegenden 
Partei seinen Willen aufzwingen kann. In dem M asse, wie dies gelingt, wird die 
obsiegende Partei den Gegner nach Möglichkeit zu schwächen suchen und bereit 
sein, ihm Bedingungen aufzuerlegen, die auch den neutralen Staaten von Nutzen 
sind. In diesem Zusam m enhange würden sich für die Schweiz Fragen politischer

1. C f n ° 345.
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und wirtschaftlicher Art ergeben, welche sich auf den Anschluss der bisher mit der 
Schweiz eng verbundenen ausländischen Zollausschlüsse ans Zollinland beziehen. 
Es würde sich dabei um folgende Gebiete handeln:

1. im Norden: um das badische Zollausschlussgebiet zwischen den Kantonen 
Zürich und Schaffhausen.

2. im Osten: wäre die Einbeziehung des bis jetzt zum österreichischen Zollgebiet 
gehörenden zwischen altem und neuem Rhein gelegenen Gebietes in das schweizeri
sche Zollgebiet anzustreben.

3. im Süden: Die Enklave Campione wird gemäss einem im Jahre 1884 stattge
habten Notenaustausch als schweizerisches Zollgebiet betrachtet. Dies sollte durch 
einen eigentlichen Staatsvertrag festgestellt werden, worin der Schweiz das Recht 
zuzuerkennen wäre, auch schweizerische Monopole auf diese Enklave anzuwenden 
und den schweizerischen Amtsorganen die Ausübung ihrer Funktionen daselbst zu 
gestatten. Vorzuziehen wäre jedoch, wenn diese Enklave endgültig in das schweize
rische Gebiet einbezogen werden könnte.

4. im Westen: Um die Zonen von Hochsavoyen und Gex. Wenn auch keine Aus
sicht besteht, dass diese Zonen in das schweizerische Zollgebiet einbezogen werden 
können, so wird die Frage des Weiterbestehens derselben einen wichtigen Gegen
stand von Verhandlungen bilden müssen, da französischerseits grosse Anstrengun
gen gemacht werden, um die Zonen zu unterdrücken und die Zollgrenze an die 
Grenzen der Kantone Genf, Waadt und Wallis zu verlegen, was diesen Landesteilen 
zu grossem Schaden gereichen müsste. Die Frage ist für die schweizerischen Inter
essen von grösster Wichtigkeit und dürfte besser bei Anlass von Friedensverhand
lungen als bei direkten Vertragsverhandlungen mit Frankreich geordnet werden, da 
auch andere Staaten an der Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes interessiert 
sind und den schweizerischen Standpunkt unterstützen dürften.

Fragen, denen allgemeine Verkehrsbedeutung zukommt, wären sodann:
5. Anschluss der Schweiz durch Verkehrsstrassen (Rhein, Rhône) an Meerhäfen 

und Sicherung des Transitverkehrs durch die angrenzenden Länder auch im Kriegs
fälle.

6. Revision der aus den ersten Zeiten des Eisenbahnbetriebes stammenden 
Staatsverträge und Übereinkommen mit Baden mit Bezug auf die Bestimmungen 
betreffend den Eisenbahnverkehr über schweizerisches Gebiet und die Zollabferti
gung.

7. Vereinheitlichung der Warenklassifikation für das Zolltarifwesen in sämtli
chen europäischen Staaten.

8. Zolltarifrevision und Abschluss neuer Handelsverträge mit besserer Wahrung 
der einheimischen industriellen und landwirtschaftlichen Produktion unter Erhö
hung der Zölle für ausländische Waren entsprechend der eingetretenen Geldentwer
tung. Einführung von Ausfuhrzöllen auf den notwendigsten Bedarfsartikeln wenig
stens für eine Anzahl von Jahren nach dem Kriege. Errichtung von vermehrten Zoll
freilagern zur Förderung des Transitverkehrs.

Hinsichtlich der Zolltarifrevision ist dabei folgendes zu bemerken:
Die Verträge mit den Nachbarstaaten können von nun an jederzeit auf ein Jahr 

gekündet werden. Die Vorarbeiten zur Tarifrevision sind von den wirtschaftlichen 
Verbänden schon vor Kriegsausbruch an die Hand genommen worden; die daheri-

dodis.ch/43647dodis.ch/43647

http://dodis.ch/43647


658 27 D É C E M B R E  1917

gen Ermittlungen können aber angesichts der ungeheuren wirtschaftlichen U m w äl
zungen zum grossen Teil nicht mehr als zutreffend erachtet werden und müssen 
daher nachgeprüft werden.

Gleichzeitig sollte die ausserparlam entarische Kommission, die gemäss dem 
Schreiben der Handelsabteilung des Politischen D epartem ents vom l.M ärz  1915 
geschaffen wurde, ihre Tätigkeit beginnen, um die Richtlinien zu studieren, nach 
welchen die neue Tarifgesetzgebung aufgebaut werden soll.

Es stehen im Vordergrund wichtige Fragen prinzipieller N atur, wie z.B.:
Aufstellung eines Minimal- und M aximaltarifs, Aufstellung eines Generaltarifs, 

Brutto- oder Nettoverzollung, Revision des Textes des Zolltarifgesetzes.
9. Von allergrösster Bedeutung ist es, auf den Abschluss des Friedens M assnah

men zu treffen, um einer Ausplünderung der Schweiz vorzubeugen. In dieser Bezie
hung ist folgendes zu bemerken:

Die Handelsblockade, ausgeübt durch die Ententem ächte, hat dazu geführt, dass 
die Zentralstaaten an verschiedenen zur Lebenshaltung notwendigen Erzeugnissen 
Mangel leiden.

Diesem Mangel durch möglichst rasche und umfangreiche Zufuhren abzuhelfen, 
wird das erste Bestreben der beteiligten Regierungen sein, und zwar wird die Mög
lichkeit der W areneinfuhr voraussichtlich schon beim Zusam m entreten der Frie
densdelegierten verlangt werden.

Vorbereitungen zur Verproviantierung D eutschlands sind bereits getroffen w or
den, indem die deutsche Regierung durch Vermittlung der G esandtschaft u.s.w. 
grosse Vorräte in der Schweiz lagern hat, von denen, wie wir vermuten, im H andels
abkom m en mit D eutschland die Rede ist.

D a die Preise für solche Artikel im Ausland noch höher stehen als in der Schweiz, 
so wird, sobald die G renzen frei werden, ein ungeheurer W arenabschub aus der 
Schweiz nach dem Ausland (Zentralstaaten, Italien) stattfmden, während die 
Schweiz ihrerseits noch nicht in der Lage sein wird, für entsprechenden Ersatz sor
gen zu können, da die Transportverhältnisse auch nach dem Kriege nicht so rasch 
normale werden dürften.

Die von der Schweiz erlassenen A usfuhrverbote stützen sich auf den in den H an
delsverträgen gem achten Vorbehalt betreffend kriegerische Verhältnisse. Obschon 
wir der Ansicht sind, dass unsere Ausfuhrverbote auch während der Ü bergangs
wirtschaft rechtliche Geltung beanspruchen dürfen, so muss doch mit der Möglich
keit gerechnet werden, dass der Schweiz nach Friedensabschluss das Recht abge
sprochen wird, die A usfuhrverbote aufrechtzuerhalten, im Hinblick darauf, dass die 
H andelsverträge mit den N achbarstaaten nicht ausser K raft getreten sind.

M üsste dieser S tandpunkt als zutreffend anerkannt werden, so würde die 
Schweiz an den Rand des wirtschaftlichen Zusam m enbruchs gelangen. Es scheint 
daher angezeigt, unverzüglich ein G utachten über die staatsrechtliche Berechtigung 
der Ausfuhrverbote vom Standpunkte der H andelsverträge aus auch über den Zeit
punkt des K riegszustandes hinaus einzuholen und ferner gleichzeitig auf diplom ati
schem Wege bei den ausländischen K abinetten zu sondieren, welche Auslegung der 
Kriegsbedarfsklausel zuerkannt wird, bez. ob die Schweiz auch nach Abschluss von 
provisorischen oder definitiven Friedensverträgen ihre wirtschaftlichen M assnah
men aufrechtzuerhalten berechtigt sei.
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Sollte diese Enquête für die Schweiz ungünstig ausfallen, so müsste eine andere 
Lösung gefunden werden.

Allen Verträgen gemeinsam ist neben der Kriegsbedarfsklausel auch die Mono
polklausel.

Wenn diese Klausel auch ursprünglich ausschliesslich mit Rücksicht auf das 
Tabakmonopol aufgenommen wurde, so steht unseres Erachtens einer weitern Aus
dehnung dieser Klausel doch nichts entgegen, in dem Sinne, dass alle für die Lebens
haltung wichtigen Artikel zum Staatsmonopol erklärt werden.

Gestützt auf die ihm verliehenen Vollmachten hat der Bundesrat bereits diesen 
Weg beschritten und folgende Monopole eingeführt:

I. Getreide, Mais, Mehl und Futtermittel (BRB vom 9.1.15)
II. Reis und dessen Mahlprodukte (BRB vom 2.X. 15)
III. Futtermittel (BRB vom 11. VIII. 16)
IV. Zucker (BRB vom 8. II. 16)
V. Petroleum, Benzin, Benzol etc. (BRB vom 12.11.16)
VI. Kupfervitriol (BRB vom 21. VII. 16)
VII. Kartoffeln (BRB vom 11. VIII. 16)
Diese Monopole müssten nur in weiterm Masse ausgedehnt werden und dann 

hätte sich die Schweiz auch in vertraglicher Hinsicht das Recht gewahrt, die Aus
fuhrverbote beizubehalten.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Proposition du Chef du Département politique, G.Ador

Confidentiel Berne, 28 décembre 1917

Par décision du Conseil fédéral du 4 octobre 1917 \  tous les Départements ont été 
invités à désigner avant la fin de l’année les questions de leur compétence qui, au 
point de vue des négociations de paix, ainsi que des relations politiques et économi
ques de la Suisse avec d’autres Etats, présentent une importance capitale ou qui, au 
point de vue de l’économie publique dans la période de transition et dans l’état de 
paix, exigent une étude spéciale.

Déférant à l’invitation qui lui a été adressée, le Département politique a l’honneur 
de déposer, en ce qui le concerne, les propositions suivantes sur la table du Conseil 
fédéral:

L’étude qui lui est demandée portera forcément sur toutes les questions de sa 
compétence dont l’examen lui a paru indispensable ou seulement utile pour la pros
périté future de la Suisse.

Elle s’étendra également à celles dont la Confédération n’aurait pas eu un intérêt 
immédiat à soulever la discussion, mais dont elle peut s’attendre cependant à voir les 
Puissances s’emparer lors des négociations qui succéderont à l’état de guerre.

1. Cf. n° 345.
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